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An die
Landesvereine/-verbände im DBSV,
die korporativen Mitglieder und die
Mitglieder des DBSV-Präsidiums

Nachrichtlich an
die Referenten des DBSV

Durchwahl: -180
Berlin, 28.01.2010


Az.: 142-1.1

Rundschreiben 05/2010

- 
Warnung vor „Kombi-Querungsstellen“ in der Art von „Easycross“

- 
Empfehlung von „Getrennten Querungsstellen mit differenzierter Bordhöhe“

Liebe Mitstreiter/innen für Mobilität, Umwelt und Verkehr,

die Firma Heinrich Klostermann aus Coesfeld hat im Juni 2009 eine Werbekampagne für eine Kombiquerungsstelle unter der Bezeichnung „EASYCROSS“ gestartet. Grundgedanke der Werbeaussage ist es, dass sowohl blinde Menschen als auch Rollstuhl- und Rollatornutzer über eine einzige, auf Null abgesenkte Querungsstelle auf die Straße gelangen sollen. Dabei kommt anstelle des Bordsteins ein flacher, berollbarer Rampenstein zum Einsatz und der Übergangsbereich vom Gehweg zur Straße wird lediglich durch Bodenindikatoren auffindbar gemacht. 

In ihrer im Internet veröffentlichten „Stellungnahme zu der Kritik an dem Leitsystem EASYCROSS“ (Link siehe Anmerkung 1 
) meint die Firma, sich wehren zu müssen wegen „vereinzelter Kritik“ an dem von ihr entwickelten System; sie meint außerdem, Stellung beziehen zu müssen gegen einen „begrenzten Kreis“ von Befürwortern der „Doppelquerungsstelle“. (Hier hat sich zwischenzeitlich die Begrifflichkeit geändert: Aktuell spricht man von „Getrennter Querungsstelle“ oder „Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe“). Betont wird von der Firma die Zusammenarbeit mit Nutzern, Experten der Verkehrsplanung und Herstellern von Straßenbauprodukten sowie insbesondere dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel (ASV Kassel) und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung (HSVV).

Das „vereinzelt“ und der angeblich „begrenzte Kreis“ ist unrichtig und irreführend. Vielmehr ist es so, dass sich unter den blinden Menschen allenfalls noch einzelne Befürworter finden, die sich für jene „Kombi-Querungsstelle“ einsetzen, die mit dem EASYCROSS-System realisiert werden soll. Vielmehr befürworten alle Verbände des Blinden- und Sehbehindertenwesens die Getrennte Querungsstelle.

Richtig ist es zwar, dass bei der Entwicklung des EASYCROSS (damals noch „Kasseler Rollbord“ genannt) und bei der Entstehung des Hessischen Leitfadens „Unbehinderte Mobilität“ (in dem der Kasseler Rollbord eine dominierende Rolle spielt) Umwelt- und Verkehrsexperten aus einigen Landesverbänden und des GFUV an Tests und Gesprächen beteiligt waren. Einig im Sinne einer Befürwortung war man sich schon seinerzeit nicht. Im Gegenteil: Bei den Begehungen von gebauten Beispielen lehnte stets die große Mehrheit der blinden Testpersonen „Kombiquerungsstellen“ ab. Siehe dazu die Beiträge zum Kasseler Rollbord/EASYCROSS auf der Website des DBSV unter www.gfuv.de, Link „Querungsstellen“.

Am 30.05.2008 fand ein Gespräch zwischen der HSVV und dem DBSV – vertreten durch Geschäftsführung, GFUV und BSBH – zur Klärung von Meinungsverschiedenheiten über den Hessischen Leitfaden „Unbehinderte Mobilität“ statt. Im Gesprächsprotokoll ist unter Punkt 2, Ergebnis, zu lesen, dass die HSVV künftig die Variante 2c (Leitfaden) mit getrennter Führung von „Seh- und Gehbehinderten“ und schmalen niveaugleichen Bereichen als Standardlösung empfiehlt (Link siehe Anmerkung 2 
). Diese Lösung wird inzwischen in verschiedenen Städten des Bundeslandes Hessen realisiert. Das bedeutet letztlich die Anerkennung der Getrennten Querungsstelle und widerspricht der Aussage der Firma Klostermann, die behauptet, in Zusammenarbeit mit der HSVV und ASV Kassel sei „die sogenannte Doppelquerung ... eingehend auf Funktionalität geprüft und als nicht geeignet befunden“ worden.

Im Oktober 2009 spricht sich der DBSV-Verwaltungsrat in einem Beschluss für Getrennte Querungsstellen aus; diese sollen alternativ zum historischen 3-cm-Kompromiß an verkehrsrechtlich gesicherten Querungsstellen und Zebrastreifen eingesetzt werden können. Dieser Beschluss kam auf Anregung des BBSB und GFUV zustande und stellt die Fortentwicklung der früheren Entscheidung zum Kasseler Rollbord aus dem Jahr 2006 dar (siehe www.gfuv.de unter dem Link „Querungsstellen“).

In Marburg wurden im März 2007 erstmals in Deutschland Getrennte Querungsstellen nach dem Vorschlag des GFUV im realen Straßenraum eingebaut und eingehend von blinden Menschen, Rollstuhl- und Rollatornutzern getestet. Dabei und auch im laufenden Alltagsbetrieb sind bisher keine Probleme aufgetreten. Behinderte Menschen und alle sonstigen „nicht behinderten“ Fußgänger empfinden diese Gestaltung keineswegs - wie von Firma Klostermann dargestellt - als „Zweiklassenlösung“.

Niemand wird bevorzugt oder benachteiligt. Jeder kann auswählen, was er benötigt. Mit der Getrennten Querungsstelle wird auf die unterschiedlichen Behinderungen adäquat reagiert. Die Rollstuhl- und Rollatornutzer stehen hinter der neuen Lösung; in Marburg kümmern sie sich sogar von sich aus um eine fachgerechte Absicherung der Nullabsenkungen. Blinde und sehbehinderte Menschen können sich darüber freuen, dass es mit Hilfe der Getrennten Querungsstellen zukünftig keine ungesicherten Nullabsenkungen mehr geben wird. Inwieweit es dann in der Praxis auch flächendeckend zum Einbau Getrennter Querungsstellen kommt, hängt vor allem vom Einsatz des jeweiligen Blinden- und Sehbehindertenverbandes vor Ort ab!

Auch eine Störung des Fußgängerflusses an Getrennten Querungsstellen und in den Furten zwischen diesen, wie sie die Firma Klostermann erkannt haben will, konnten wir in Marburg nicht feststellen.

Der GFUV sieht daher keine Veranlassung, von seiner kritischen Haltung zur Kombiquerungsstelle und ihrer aktuellen Ausgestaltung mit dem EASYCROSS-System Abstand zu nehmen.

Zwar hat der Hersteller Fehler bei der Bebilderung des Hessischen Leitfadens eingeräumt und nunmehr in seiner Stellungnahme klargestellt, dass EASYCROSS nur in Verbindung mit einem „Aufmerksamkeitsfeld“ abwechselnd aus Streifen von Rippen- und Noppenplatten zu verwenden ist. Die neue Gestaltung des "Aufmerksamkeitsfeldes" vor dem Rollbord ändert jedoch nichts an den von uns kritisierten gefährlichen Schwachpunkten des Systems.

Diese sind:

1. Die gezielte –Hineinführung blinder Menschen in die Nullabsenkung und auf die Fahrbahn und damit das Fehlen einer eindeutigen Grenze zwischen sicherem und gefährlichem Bereich. Eine deutliche abwärts führende Kante ist nämlich das einzige eindeutige Warnsignal für Gefahr im öffentlichen Raum, das reflexartig beim versehentlichen Darüber-Gehen eine spontane Reaktion auslöst. Dies gilt insbesondere für blinde Menschen, unabhängig davon, ob sie mit dem Langstock oder dem Führhund unterwegs sind.

2. Keine Möglichkeit einer eindeutigen Abnahme der Querungsrichtung unmittelbar an der Trennlinie zwischen Gehweg und Straße, da keine Bordsteinkante vorhanden ist. 

3. Die fehlende bzw. nicht ausreichende seitliche Absicherung des Rollbords. Insbesondere bei Nutzung der äußeren Leitlinie besteht daher die Gefahr eines ungewollten und unbemerkten Verlassens des Gehweges und Abirrens auf die Fahrbahn.


4. Verwechslung zwischen der Hinführung zur sicher ertastbaren 6-cm-hohen Kante einer getrennten Querungsstelle (nach E DIN 32984) und der gefährlichen Hineinführung in eine Nullabsenkung.


Die Herstellerfirma meint, die Punkte 1 und 2 durch die Konstruktion ihres "Aufmerksamkeitsfeldes" ausgeschlossen zu haben, beweist aber durch ihre eigene Anleitung zur Benutzung praktisch das Gegenteil:

Das EASYCROSS-System sieht zwischen Rollbord und innerer Leitlinie ein „Aufmerksamkeitsfeld“ von 90 cm Breite quer über den Gehweg vor. Dieses besteht aus drei Reihen von Bodenindikatoren (je 30 cm breit), außen Noppen-, innen Rippenplatten, wobei die Rippen genau in Querungsrichtung verlaufen. Direkt vor dem Rollbord befindet sich als „Warnfeld“ eine Dreierreihe von Rippenplatten, deren Rippen ebenfalls in Querungsrichtung verlaufen. In der Mitte des 90 cm breiten „Aufmerksamkeitsfeldes“ mit anschließendem „Warnfeld“ laufen also die Rippen von der inneren Leitlinie durchgängig auf den Rollbord zu, der nach Angaben des Herstellers mit einem richtungsneutralen Profil versehen ist. Die Rippen sollen also zur Abnahme der Querungsrichtung dienen. Dazu (so Firma Klostermann) wird der Blindenstock durch das trapezförmige Profil (der Rippenplatten) geschoben. „Die 3er-Reihe vor dem Rollbord gibt in sicherem Abstand zum motorisierten Verkehr einen zusätzlichen Hinweis auf die bevorstehende Nullabsenkung und Fahrbahn.“

Lange hat der Verfasser dieser Zeilen gegrübelt, wie dies möglich sein sollte und sicherheitshalber bei der Firma Klostermann nachgefragt, ob die Rippen der „3er-Reihe“ vor dem Bord wirklich genau wie diejenigen im gesamten „Aufmerksamkeitsfeld“ in Querungsrichtung zu Bord und Straße verlaufen. Das wurde so vom Hersteller bestätigt.

Damit ist aber eine Warnfunktion der 3er-Reihe vor dem Bord ausgeschlossen: Wenn man, wie vorgesehen, den Stock durch das trapezförmige Rippenprofil schiebt, landet der/die blinde Stockgänger/in natürlich unversehens auf dem „richtungsneutralen“ Bord und auf der Fahrbahn. Die Querungsrichtung wird der überraschte blinde Mensch, der sich unversehens im Straßenverkehr wiederfindet, dabei wohl kaum beibehalten können. Entscheidend ist aber, dass die 3er-Rippenplattenreihe, das angebliche „Warnfeld“, nicht vor dem unbeabsichtigten plötzlichen Betreten der Fahrbahn warnt.

Hinzu kommt, dass die Oberflächengestaltung des EASYCROSS-Rollbords - entgegen der Auffassung des Herstellers - bei normaler Gehgeschwindigkeit mit dem Stock allenfalls schlecht bis gar nicht wahrnehmbar ist.

Im Übrigen haben Tests gezeigt, dass Rippenplatten vor dem Bord nur dann als Warnung vor dem Betreten der Fahrbahn geeignet sind, wenn sie vor dem Rollbord in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt sind und – das ist entscheidend – wenn die Rippen parallel zum Bord verlaufen. Dies reicht aber nur aus, um die Nullabsenkung als nicht begehbar für blinde Menschen zu kennzeichnen; nicht aber, um über diese Nullabsenkung eine sichere Querung für blinde und sehbehinderte Menschen zu gewährleisten. 

Fazit: Der DBSV und seine korporativen Mitglieder lehnen die Kombi-Querungsstelle und ihre aktuelle Ausgestaltung mit dem EASYCROSS-System ab. Für ampelgesicherte und mit Zebrastreifen versehene Querungsstellen, die mit einer Nullabsenkung für Rollstuhl- und Rollatornutzer ausgestattet werden sollen, empfiehlt der GFUV in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsratsbeschluss des DBSV bei Neu- und Umbauten (entsprechend E-DIN 32 984) die Gestaltung Getrennter Querungsstellen. Diese lassen sich übrigens auch mit den Materialien der Fa. Klostermann realisieren, wenn 

· einerseits die „Verbindungssteine“ zwischen Nullabsenkung und 3-cm-Bordhöhe von 50 cm Länge auf 25 cm reduziert werden und die Oberfläche des Rollbords richtungsneutral gestaltet wird;

· andererseits die Hinführung zur Blindenquerungsstelle mit ihrem 6-cm-hohen Bord durch einen 90 cm tiefen genoppten Auffindestreifen erfolgt, der vor dem Bordstein in das Richtungsfeld übergeht.

Ergänzende Informationen zur Getrennten Querungsstelle finden sich in dem Aufsatz: „Gesicherte Nullabsenkungen: Für blinde Menschen gefährlich - gerade noch brauchbar - oder eine gute Lösung?“ unter www.gfuv.de, Link „Querungsstellen“. 

In der Neufassung der „DIN 32984 - Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“, die gegenwärtig im Entstehen ist, werden voraussichtlich detaillierte Empfehlungen zur Gestaltung von Getrennten Querungsstellen enthalten sein.

In der Zwischenzeit können Sie sich wegen Fragen zur Getrennten Querungsstelle telefonisch oder per Mail mit Franz Josef Breiner, Telefon 06421-167816, Email f.breiner@freenet.de und anderen Mitgliedern des GFUV in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Franz J. Breiner 



gez. Wolfgang Schmidt-Block

Mitglied des GFUV




Leiter des GFUV

Anmerkungen:

� Link zur „Stellungnahme zu der Kritik an dem Leitsystem EASYCROSS“ der Fa. Klostermann: � HYPERLINK "http://www.easycross.de/pdf/StellungnahmeEASYCROSS.pdf" ��http://www.easycross.de/pdf/StellungnahmeEASYCROSS.pdf��


� Der Erfahrungsaustausch zwischen der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV zur Umsetzung des Leitfadens „Unbehinderte Mobilität“, der am 02.04.2008 in Wiesbaden stattfand, ist unter folgendem Link veröffentlicht:


� HYPERLINK "http://www.verkehr.hessen.de/internet/nav/123/binarywriterservlet?imgUid=686108e1-bd5d-6a11-c5ec-3f18a438ad1b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111" ��http://www.verkehr.hessen.de/internet/nav/123/binarywriterservlet?imgUid=686108e1-bd5d-6a11-c5ec-3f18a43�8ad1b&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111�
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